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Nein zur Ziviidienstinitiative
Christine Höchner, Witterswil

Wir sagen NEIN zur Initiative,
weil es unsinnig und verfrüht ist, das Volk von der Notwendigkeit und Richtigkeit eines Zi-
vildienstes überzeugen zu wollen, wenn es eben diesen Zivildienst vor fünf Jahren schon
deutlich abgelehnt hat.

Die sogenannte Münchensteiner-Initiati-
ve setzte damals einen Glaubens- und
Gewissenskonflikt für die Zulassung zum
Zivildienst voraus und hielt an der allge-
meinen Wehrpflicht in Form des Militär-
dienstes als Regel fest. Die daraufhin
vom Bundesrat vorgeschlagene Ergän-
zung zu Art. 18 der BV wurde aber von
den Initianten bekämpft, da, wie sie be-
haupten, das Volk nie über die München-
steiner-Initiative abzustimmen hätte,
sondern über eine irrige Bundesratsinter-
pretation des Initiativtextes, die zudem
noch verfassungswidrig sei und gegen
Art. 121 Abs. 5 der BV Verstösse.

Wir sagen NEIN zur Initiative,
weil sie die Aufhebung der allgemeinen
Wehrpflicht zum Ziel hat. Die Initianten
behaupten zwar, der Abs. 1 ihres Entwur-
fes lasse das Prinzip des obligatorischen
Militärdienstes gemäss Art. 18 der BV
unangetastet. Werden aber vom Bewer-
ber keine besonderen Voraussetzungen
wie z. B. ein Gewissenskonflikt, verlangt,
bedeutet dies in letzter Konsequenz die
freie Wahl zwischen Militärdienst und
Zivildienst - und dies widerspricht ganz

klar dem geltenden Verfassungsrecht. Im
übrigen wird das Gewissen in der Initiati-
ve überhaupt nicht erwähnt.

Wir sagen NEIN zur Initiative,
weil sie mit dem Wegfall der allgemeinen
Wehrpflicht unser Milizsystem in Frage
stellt.
Der Grundsatz der allgemeinen Wehr-
pflicht, auf dem unser Staat aufbaut und
der ein echtes Milizheer erst ermöglicht,
ist ein Ausdruck unseres schweizerischen
Rechtsempfindens. Diese Identität von
Volk und Armee trägt entscheidend zum
Willen und zur Möglichkeit der Verteidi-
gung unseres Landes bei und dient in die-
sem Sinne auch der Kriegsverhinderung.

Wir sagen NEIN zur Initiative,
weil sie das Einzelinteresse weniger Bür-
ger vor das Gesamtinteresse unseres
Staates stellt.
Unser demokratisches Staatswesen ge-
währt dem Einzelnen äusserst weitge-
hende Entfaltungsmöglichkeiten. Diese
individuelle Freiheit darf aber nicht dazu
missbraucht werden, die Sicherheit unse-
res Landes zu gefährden.

Ergänzung der Bundesverfassung durch neuen Artikel 18 bis

1. Wer den Militärdienst verweigert, wird von der Wehrpflicht befreit, wenn er Zivil-
dienst leistet. Der Zivildienst dauert anderthalbmal so lange wie die Gesamtheit
der verweigerten militärischen Dienste.

2. Zivildienst bezweckt die Förderung des Friedens, indem er dazu beiträgt, Ursa-
chen gewaltsamer Auseinandersetzungen zu beseitigen, menschenwürdige
Lebensverhältnisse zu schaffen und internationale Solidarität zu stärken.

3. Der Zivildienst vollzieht sich im Rahmen öffentlicher und privater Organisationen
und Institutionen, die seinen Zielsetzungen entsprechen. Koordination und Auf-
sieht obliegen dem Bund.

4. Die Ausführung dieses Artikels ist Sache der Bundesgesetzgebung.
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Wir sagen NEIN zur Initiative,
weil sie zwei Kategorien von Bürgern
schafft.
Die einen, die ihren Wehrdienst absolvie-
ren, und die anderen, die den Frieden für-
dem Damit wird doch klar sugge-
riert, dass die Wehrpflicht dem Frieden
nicht dient oder mindestens nicht im
gleichen Masse wie der Zivildienst. In der
Schweiz darf aber auch der Militärdienst
für sich in Anspruch nehmen, einen ge-
wichtigen Beitrag zur Erhaltung des Frie-
dens zu leisten. Unsere Armee dient
nämlich in allererster Linie der Erhal-
tung des Friedens in Unabhängigkeit.

Wir sagen NEIN zur Initiative,
weil der Tatbeweis gar kein Tatbeweis ist.
Zum ersten wird der Ausdruck «Tatbe-
weis» im Initiativtext gar nicht verwen-
det, nur der Titel «Volksinitiative für ei-
nen echten Zivildienst auf der Grundlage
des Tatbeweises» spricht davon. Die Ini-
tianten sehen diesen jedoch darin, dass
der Zivildienst anderthalbmal solange
dauert, wie die verweigerten Militärdien-
ste. Von einem Tatbeweis kann aber trotz-

dem nicht gesprochen werden, denn eine
Begründung für die Dienstverweigerung
ist nicht nötig und es gibt demnach in die-
sem Zusammenhang auch nichts zu be-
weisen.
Zum zweiten ist die Möglichkeit, 18 Mo-
nate Zivildienst am Stück in irgendwel-
chen auch privaten Organisationen zu lei-
sten, um nachher endgültig von jedem
Beitrag zur Erhaltung unserer Unabhän-
gikeit und Freiheit dispensiert zu sein,
kein Beweis dafür, etwas für unser Land
tun zu wollen.

Wir sagen NEIN zur Initiative,
weil ihre Zielsetzungen vage, unklar und
utopisch sind.
Förderung des Friedens, Beseitigung der
Ursachen gewaltsamer Auseinander-
Setzungen und Stärkung der internatio-
nalen Solidarität sind alles Begriffe, die
man in guten Treuen unterschiedlich ver-
stehen kann, je nachdem, von welcher
Warte aus man es betrachtet. Es fragt
sich, ob die Initianten wohl auch Förde-
rung des Friedens in Freiheit, Sicherheit
und Unabhängigkeit gemeint haben.

VF/TV z«r Z/v/'W/enst/n/t/aü've

Die Vertreter der drei grossen militäri-
sehen Verbände (Schweizerischer Unter-
offiziersverband, Schweizerischer Fou-
rierverband und Schweizerischer Feld-
weibelverband) tagten am 3. Dezember,
im bernischen Trachselwald.
Turnusgemäss wurde die Tagung vom
Schweizerischen Feldweibelverband or-
ganisiert; die Leitung hatte Zentralpräsi-
dent, Adj Uof Andreas Zogg, Herzogen-
buchsee, inne. Die leitenden Vertreter
der drei Verbände waren sich einig über
die Wichtigkeit der freiwilligen ausser-
dienstlichen Aus- und Weiterbildung der
Mitglieder.
Unter anderem besprachen sie die be-
vorstehende Abstimmung über die Zivil-
dienstinitiative, welche sie in dieser Form
klar ablehnen.

Bo_ Karikatur aus Längst ver-
gang'rien Zeiten-.

Tag der Urnengänge

Das ist ein Sonntagvormittag
Wo Obiger nicht ins Freie mag.
Wo selbiger wieder einmal so
Strapazenlos lind daseinsfroh
Als Papa und als Ehemann
Sich ganz den Seinen widmen kann.
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